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Verordnung
über den durch den Volkswirtschaftsplan 1950 

vorgeschriebenen Plan für die Industrie (einschl. 
Lebensmittelindustrie ohne Rohholz-, Rinden- 

und Harzgewinnung).
Vom 1. März 1950 

Auf Grund des § 20 Abs. 2 und 12 des Gesetzes 
vom 20. Januar 1950 über den Volkswirtschaftsplan 
1950 (GBl. S. 41) wird zur Durchführung des § 3 
dieses Gesetzes für den Plan der Industrie folgen
des bestimmt:

§ 1
Die Aufgaben für die industrielle Produktion 

sind in
a) dem Bruttoproduktionsplan,
b) dem Warenproduktionsplan,

c) dem Plan für die Aufnahme neuer Arten in
dustrieller Produktion,

d) dem Plan der technisch-wirtschaftlichen Kenn
ziffern

im einzelnen festgelegt.

§ 2
(1) Für die Durchführung des Volkswirtschafts

planes 1950 — Industrie — sind verantwortlich:
a) das Ministerium für Industrie der Republik

für die volkseigene Industrie der Republik 
[VEB (Z)],

b) die Landesregierungen
für die den Ländern unterstellte volkseigene 
Industrie, die industriellen Produktionsbe
triebe der Kommunalwirtschaftsunternehmen 
(KWU) und die sonstigen Industriebetriebe,


